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Name Sitz Funktion Besetzung Parteien Statut Weitere Nachweise/
Internetauftritt

EuGH (Europäischer Gerichtshof) Gerichtshof
der europäischen Union

Luxemburg Das Gericht ist zuständig für

Klagen natürlicher oder juristischer
Personen gegen Maßnahmen der
Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Europäischen
Union (die an sie gerichtet sind oder
sie unmittelbar und individuell
betreffen) sowie gegen Rechtsakte
mit Verordnungscharakter (die sie
unmittelbar betreffen und keine
Durchführungsmaßnahmen nach
sich ziehen) oder dagegen, dass
diese Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen es unterlassen
haben, einen Beschluss zu fassen.
Dabei handelt es sich z. B. um die
Klage eines Unternehmens gegen
eine Entscheidung der Kommission,
mit der ihm eine Geldbuße auferlegt
wird;
Klagen der Mitgliedstaaten gegen
die Kommission;
Klagen der Mitgliedstaaten gegen
den Rat in Bezug auf Maßnahmen
im Bereich der staatlichen Beihilfen,
handelspolitische
Schutzmaßnahmen („Dumping") und
Maßnahmen, mit denen der Rat
Durchführungsbefugnisse
wahrnimmt;
Klagen auf Schadensersatz für von
den Organen der Europäischen

das Gericht besteht
aus mindestens einem
Richter je Mitgliedstaat
(27 im Jahr 2007). Die
Richter werden von
den Regierungen der
Mitgliedstaaten nach
Anhörung eines
Ausschusses, der die
Aufgabe hat, eine
Stellungnahme zur
Eignung der Bewerber
abzugeben, im
gegenseitigen
Einvernehmen
ernannt. Ihre Amtszeit
beträgt sechs Jahre;
Wiederernennung ist
zulässig.

Das Verfahren wird
durch eine Klageschrift
eingeleitet, die von
einem Rechtsanwalt
oder Bevollmächtigten
erstellt wird und an die
Kanzlei gerichtet ist.

Vertrag über die
Europäische Union

http://curia.europa.eu/

EGMR (Europäischer Gerichtshof für
Menschenrechte, Frz./Engl. ECHR)

Strassburg Europäisches Verfassungsgericht Jedermann Europäische
Konvention für
Menschenrechte

http://www.coe.int/t/d/mensc
henrechtsgerichtshof/

IGH (Internationaler Gerichtshof, engl. ICC) Den Haag Rechtsprechungsorgan der UN 15 Richter
unterschiedlicher
Nationalität. Gewählt
von UN-
Generalversammlung
und dem UN-
Sicherheitsrat.

Nur Staaten. Keine
internationalen
Organisationen oder
andere
Völkerrechtssubjekte.
Keine
Individualbeschwerde.

UN-Charta und
IGH-Statut

http://de.wikipedia.org/wiki/I
nternationaler_Gerichtshof

IStGH (Internationaler Strafgerichtshof, ICC) Den Haag Verfolgt nur vier Delikte des
Völkerstrafrechts. Angeklagt werden
Individuen, nicht Staaten.

Vorrang der nationalen
Strafgerichtsbarkeit,
soweit fähig und willens,
die Strafverfolgung zu
betreiben.

Rom-Statut
(Annahme 1998)

UN-Tribunal, teils auch UN-
Kriegsverbrechertribunal, Sondergerichte
betreffend:

ehemaliges Jugoslawien Strafgerichtshof für das
ehemalige
Jugoslawien für
Kriegsverbrechen (ICTY),

Ruanda Internationaler
Strafgerichtshof für
Ruanda (ICTR), Ad-hoc-
Gerichtshof für
Kriegsverbrechen zum
Völkermord, in Arusha,
Tansania 1994

Libanon
Sondertribunal für den
Libanon (TSL/STL), Ad-
hoc-Gerichtshof zu
Anschlägen im Nahen
Osten, in Den Haag 2005

Ständiger Internationaler Gerichtshof in Genf ist
aufgelöst (Nachfolger: Internationaler
Gerichtshof Den Haag)

Übersicht über die internationalen Rechtsprechungsorgane

http://curia.europa.eu/
http://www.coe.int/t/d/mensc
http://de.wikipedia.org/wiki/I

